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11/2019 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Ordnungsamt  
– untere Jagdbehörde -  

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 

Allgemeinverfügung 
 
I. Gemäß § 22 Abs. 1 Bundesjagdgesetz vom 29.09.1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert 

durch Art. 422 Zehnte ZuständigkeitsanpassungsVO vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474), in 
Verbindung mit § 24 Abs. 2 Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 07.12.1994 (GV. NW. 1995, S. 2; 1997, S. 56), zuletzt geändert durch Art. 
1 Ökologisches Jagdgesetz vom 12.05.2015 (GV. NRW. S. 448, ber. S. 629), wird die in § 1 
Abs. 1 Nr. 17 der Bundesjagdzeitenverordnung vom 02.04.1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 Zweite ÄndVO vom 25.04.2002 (BGBl. I S. 1487) sowie in § 1 Abs. 1 Nr. 
19 Landesjagdzeitenverordnung Nordrhein-Westfalen vom 28.05.2015 (GV. NW.S.468) fest-
gelegte Schonzeit für Ringeltauben zur Vermeidung übermäßiger Wildschäden an landwirt-
schaftlichen Kulturen im Gebiet des Kreises Paderborn in der Zeit vom 21. Februar 2019 bis 
zum 31. Oktober 2019 wie folgt aufgehoben: 
 
 

Gefährdete Kulturen Zeitraum 

Gemüse, Bohnen, Erbsen, Obst 21. Februar bis 31. Oktober 

Getreide 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober 

Zuckerrüben 15. März bis 31. Mai 

Mais 15. April bis 15. Juli 

Raps 21. Februar bis 31. März 
15. Juni bis 31. Oktober 

 
 

Die Jagd darf nur an oder auf den gefährdeten Flächen sowie an Orten, die in einem 
räumlich-funktionalen Zusammenhang zu diesen Flächen stehen, und in den ange-gebenen 
Zeiträumen ausgeübt werden. 
 
Es dürfen nur Ringeltauben aus Schwärmen bejagt werden. 
 

II.  Den einzelnen Jagdausübungsberechtigten wird auferlegt, die Anzahl der in der Zeit 
vom 21. Februar bis 31. Oktober erlegten Ringeltauben spätestens bis zum 15. November 
2019 der unteren Jagdbehörde des Kreises Paderborn  zu melden. Die Verpflichtung zur Mel-
dung der jährlichen Strecke für das Jagdjahr 2019/2020 zum 15. April 2020 bleibt hiervon un-
berührt; diese Streckenmeldung ist von den Jagdausübungsberechtigten zusätzlich zu tätigen. 
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III.  Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, 

wenn die Voraussetzungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 
 
IV.  Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis zum 31.10.2019. 
 
V.  Diese Verfügung wird hiermit gemäß § 41 Absatz 3 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für 

das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 (GV. NRW. 1999 S. 602), zuletzt ge-
ändert durch Art. 1 Gesetz zur Modernisierung des Verwaltungsverfahrensgesetzes und zur 
Anpassung weiterer Rechtsvorschriften vom 20. 5. 2014 (GV. NRW. S. 294), öffentlich be-
kannt gemacht. Sie wird am Tag nach der Bekanntmachung im Amtsblatt des Kreises Pader-
born wirksam. 

 
VI.  Diese Verfügung kann bei der unteren Jagdbehörde, Aldegreverstraße 10-14, 33102  

Paderborn, während der allgemeinen Geschäftszeiten im Gebäudeteil C, Raum C.00.05 ein-
gesehen werden.  

 
Begründung: 
 
Diese Maßnahme ist im Sinne des Artikel 9 Abs. 1 a) 3. Alternative der EG Vogelschutzrichtlinie er-
forderlich, um erhebliche Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen abzuwenden, weil es keine ande-
re zufriedenstellende Lösung und insbesondere keine wirksamen Abwehrmaßnahmen gibt. Die Beja-
gung während der Brut- und Aufzuchtzeit ist deshalb unter arten- und tierschutzrechtlichen Gesichts-
punkten ausnahmsweise vertretbar, zumal die Bejagung auf die tatsächlich gefährdeten Kulturen in 
den kritischen Zeiträumen beschränkt wird. Da erhebliche Schäden nur durch Schwärme verursacht 
werden, dürfen nur Schwarmtauben bejagt werden. Mit dieser Beschränkung wird auch den Belangen 
des Tierschutzes entsprochen, da Schwarmtauben regelmäßig nicht am Brutgeschäft beteiligt sind. 
 
Die Frist unter Ziffer IV ist auf den 31.10.2019 festzusetzen, da in der gesamten Schonzeit gefährdete 
Kulturen vorhanden sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Temborius 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage: 1 Formblatt der Taubenstreckenmeldung zum 15. November 2019     
     
(Hinweis: die Anlage ist der Veröffetnlichung im Amtsblatt nicht beigefügt) 
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12/2019 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Jägerprüfung 2019 

 
Gem. § 3 Abs. 3 der Verordnung zur Durchführung des Landesjagdgesetzes (Landesjagdgesetz-
durchführungsverordnung - DVO LJG-NRW) vom 31. März 2010 gebe ich nachstehend die Termine 
und Orte bekannt, an denen die Jägerprüfung 2019 im Bereich der unteren Jagdbehörde des Kreises 
Paderborn durchgeführt wird: 
 
1. Schriftlicher Teil der Jägerprüfung:  

 
Mittwoch, 24.04.2019, 15:00 Uhr  
 
Die Prüfung wird im Gregor-Mendel-Berufskolleg des Kreises Paderborn, Bleichstraße 41a, 33102 
Paderborn abgenommen.  
 

2. Schießprüfung: 
 
Donnerstag, 25.04.2019, ab 08.00 Uhr  
 
Die Prüfung findet auf der Schießanlage der Jagdparcours Buke GmbH im Dunetal bei Buke, Ge-
meinde Altenbeken, statt.  
 

3. Mündlich-praktischer Teil der Prüfung:  
 
Der mündlich-praktische Teil der Prüfung findet am 29.04.2019 und 30.04.2019  von 8.00 bis 12.00 
Uhr und von 13.00 bis 18.00 Uhr statt, und zwar in den Besprechungsräumen der Kreisverwaltung 
Paderborn - Gebäude C - , Aldegreverstr. 10-14, 33102 Paderborn. Geprüft werden Gruppen von 2 
- 3 Bewerbern; die Termine werden nach Abschluss des jagdlichen Schießens am 25.04.2019 fest-
gelegt.  
 

Die weiteren Einzelheiten werden den Bewerbern im Rahmen des Zulassungs-verfahrens mitgeteilt. 
Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind bis spätestens Donnerstag, 22.02.2019, bei der Kreisverwal-
tung Paderborn - Untere Jagdbehörde -, Büro C.00.05 oder C.00.07, Aldegreverstr. 10 – 14, 33102 
Paderborn, einzureichen. 
 
Dem Antrag beizufügen sind ein Nachweis der Landesvereinigung der Jäger oder einer ihrer sat-
zungsgemäßen Untergliederungen über die sichere Handhabung und das Schießen mit einer Kurz-
waffe mit einem Mindestkaliber von 9 Millimetern, der nicht älter ist als ein Jahr, und ein Nachweis 
über die Teilnahme an einer vom zuständigen Veterinäramt anerkannten Schulung zur Kundigen Per-
son nach Anhang III Abschnitt IV Kapitel I Nummer 4 der Verordnung (EG) Nummer 853/2004 sowie 
ein amtliches Führungszeugnis, das nicht älter ist als 6 Monate. 
 
Die für die Teilnahme an der Jägerprüfung zu entrichtende Gebühr (Prüfungs- und Zulassungsge-
bühr) beträgt derzeit 250,-- €. Antragsvordrucke sind bei der Kreisverwaltung Paderborn, untere 
Jagdbehörde (s.o.), erhältlich oder von der Homepage des Kreises unter www.kreis-paderborn.de 
abzurufen. 
 
Paderborn, 09.01.2019 Der Landrat 
 des Kreises Paderborn  
 als untere Jagdbehörde 
 Im Auftrag 
  gez. 
 Bühlbecker 
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13/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Tobias Weinand 
zuletzt wohnhaft: Sonnenhang 20, 33181 Bad Wünnenberg 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 04.01.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-SZ193)  in seiner Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
 
 
 

14/2019 
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15/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Tamas Molnar 
zuletzt wohnhaft: Lenaustraße 14, 38114 Braunschweig 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 10.01.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-TR431)  in seiner Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 

 
 
 
 

16/2019 

 
Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Stefan Lackes 
zuletzt wohnhaft: Sebastianstraße 29a, 33178 Borchen 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 10.01.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-LS142)  in seiner Zulassungsangelegenheit einge-
sehen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
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17/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Rene- Pascal Becker 
zuletzt wohnhaft: Am Krebsbach 19, 33104 Paderborn 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 07.01.2019 (Az.: 36.1 VA/1 PB-BN5)  in seiner Zulassungsangelegenheit eingese-
hen werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Berhorst 
 
 
 
 

18/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
Herrn 
Eugen Gabriel Pavel 
zuletzt wohnhaft: Arminiusstraße 25, 33175 Bad Lippspringe 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt. 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 08.01.2019 (Az.: 36.1/PB-SZ397) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen 
werden kann. 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
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19/2019 
 

Öffentliche Zustellung 
 
 
eines Bescheides des Kreises Paderborn 
 
 
 
Herrn 
Ion Cirstea 
zuletzt wohnhaft: Steffensweg 21, 59581 Warstein 
Aufenthalt derzeit nicht bekannt. 
 
 
wird davon unterrichtet, dass beim Kreis Paderborn - Straßenverkehrsamt / Zulassungsbehörde - , An der 
Talle 7, 33102 Paderborn, Zimmer 123, während der üblichen Sprechzeiten (Montag bis Freitag 07.30 bis 
12.00 Uhr, Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr und Donnerstag von 14.00 bis 18.00 Uhr) der Bescheid des 
Kreises Paderborn vom 07.01.2019 (Az.: 36.1/PB-FH408) in seiner Zulassungsangelegenheit eingesehen 
werden kann. 
 
 
Kreis Paderborn 
Der Landrat 
Im Auftrag 
 
gez. Schäfer 
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20/2019 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Kreis Paderborn 
Der Landrat 

Aldegreverstr. 10-14 
33102 Paderborn 

 
 
Az.: 6.3/40865-17-600 
 

 
Immissionsschutz: 

Kampmeier Windenergie GmbH & Co. KG, Auf der Bache 21, 33129 Delbrück 
 

Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windkraftanlage vom Typ Enercon E-103 in 
Borchen, Gemarkung Etteln, Flur 13, Flurstücke 84 und Lichtenau, Gemarkung Atteln, Flur 2, 

Flurstück 3 
 
Erteilung einer Genehmigung 
 
Gemäß § 21a der Verordnung über das Genehmigungsverfahren (9. BImSchV) in Verbindung mit § 
10 Abs. 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) wird hiermit auf Antrag der Trägerin 
des Vorhabens bekannt gegeben, dass der Kampmeier Windenergie GmbH & Co. KG mit Bescheid 
vom 19.12.2018 die Genehmigung gemäß §§ 4 und 6 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb einer 
Windkraftanlage vom Typ Enercon E-103 mit einer Nabenhöhe von 138,38 m erteilt wurde. Die v. g. 
Anlage ist der Ziffer 1.6. 2 der 4.BImSchV zuzuordnen. 
 
Der Genehmigungsbescheid enthält Auflagen zum Immissionsschutz, zum Naturschutz, zum Brand-
schutz, zur Wasser- und Abfallwirtschaft, zu Belangen des Arbeitsschutzes und zur Kennzeichnung 
als Luftfahrthindernis. Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb von drei Jahren des auf die 
Bekanntgabe des Bescheides gegenüber der Antragstellerin folgenden Tages mit dem Betrieb der 
genehmigten Anlage begonnen worden ist. 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage erhoben werden. Die 
Klage ist schriftlich beim Verwaltungsgericht Minden (Königswall 8, 32423 Minden oder Postfach 
3240, 32389 Minden) oder mündlich zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des 
Verwaltungsgerichts Minden oder durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektro-
nische Poststelle des Verwaltungsgerichts Minden zu erheben. Das elektronische Dokument muss für 
die Bearbeitung durch das Verwaltungsgericht Minden geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten 
elektronischen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden 
Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 Verwaltungsge-
richtsordnung (VwGO) eingereicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten 
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die 
technischen Rahmenbedingungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elekt-
ronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 
2017 (BGBl. I S. 3803). 
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Hinweise: 
 
Falls die Frist durch das Verschulden einer von Ihnen bevollmächtigten Person versäumt werden soll-
te, so würde deren Verschulden Ihnen zugerechnet.  
Ihre Klage muss innerhalb der Monatsfrist bei Gericht eingegangen sein. Gegner einer Klage gegen 
diesen Bescheid ist der Kreis Paderborn.  
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.de. 
 
Der Genehmigungsbescheid mit den dazugehörenden Antragsunterlagen liegt in der Zeit vom 
17.01.2019 bis einschließlich dem 30.01.2019 bei dem Landrat des Kreises Paderborn, Amt 66.3, 
Aldegreverstr. 10-14, Gebäude C, Zimmer C.03.19, 33102 Paderborn, aus. Er kann dort an jedem 
behördlichen Arbeitstag während der Dienststunden eingesehen werden. Der Genehmigungsbe-
scheid ist zudem unter http://www.kreis-
paderborn.de/kreis_paderborn/buergerservice/amtsverzeichnis/aemter/66-
umweltamt/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen-Immissionsschutz/Bekanntmachung-21-a-9-
BImSchV.php einsehbar. 
 
Mit dem Ende der o.g. Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten als zugestellt. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Kasmann 
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21/2019 
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22/2019 

 

 

Gem. § 24 Abs. 2 i. V. m. § 29 Abs. 4 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV. NRW. S. 621, zuletzt geändert durch Ge-

setz vom 03.02.2015 (GV. NRW. S. 204) genehmige ich die öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur 

Übernahme von Vergabeverfahren und Vergabeprüfungen der Gemeinde Borchen durch die Zentrale 

Vergabestelle der Stadt Paderborn. 

 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwischen der Gemein-

de Borchen und der Stadt Paderborn zur Übernahme von Vergabeverfahren und Vergabeprüfungen 

der Gemeinde Borchen durch die Zentrale Vergabestelle der Stadt Paderborn vom 19.12.2018 und 

ihre Genehmigung werden gem. § 24 Abs. 3 GkG hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

 

 

Paderborn, den 08.01.2019 

gez. 

Manfred Müller 

Landrat 
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